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Der Geltungsbereich befindet sich am nord- 
östlichen Ortsrand vom Ortsteil Raitersaich und ist 
nachstehend abgebildet und im nicht maßstäbli-
chen Übersichtslageplan verortet.
Der Geltungsbereich für den Bebauungsplan um-
fasst die Grundstücke Fl.Nr. 994, 994/1 und 994/ 
2, 983, 982 und 991/1 sowie ein Teilbereich der 
Fl.Nr. 985, 988 Gemarkung Buchschwabach. Der 
Geltungsbereich ergibt sich auch aus der als geson-
dertem Lageplan im Maßstab 1:2500 beigefügten 
Zeichnung.

Das Gebiet wird umgrenzt von der Müncherlbacher 
Straße im Norden, forst- und landwirtschaftlichen 
Flächen im Osten, landwirtschaftlichen Flächen und 
Wasserflächen im Süden sowie landwirtschaftlichen 
Flächen und Wohnbebauung im Westen. Der Umgriff 
des Änderungsbereiches umfasst ca. 5,7 ha.

Ziel der Planungen sind folgende (allgemeine)  
Bestrebungen des Marktes Roßtal 
• Schaffung von Wohnbauflächen
• Ausgleichsmaßnahmen
• Wasserschutzrechtliche Vorkehrungen
• Entwicklungsmöglichkeiten für den

bestehenden Spielplatz

Der Geltungsbereich für den geplanten Bebauungs-
plan Nr. 68 „Weizenstraße Raitersaich“ des Marktes 
Roßtal ist gemäß § 2 Abs. 1 PlanSiG i. V. m. § 2 Abs. 
1 BauGB unter www.rosstal.de > Rubrik Bauen & 
Wohnen > Bebauungsplans Nr. 68 „Weizenstraße 
Raitersaich“ auf der Website des Marktes Roßtal ein-
gestellt und kann dort ebenfalls eingesehen werden. 

Roßtal, den 10.08.2022
Markt Roßtal
- B a u a m t -

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB) in Ver-
bindung mit dem „Gesetz zur Sicherstellung ord-
nungsgemäßer Planungs- und Genehmigungs-
verfahren während der COVID-19-Pandemie“ 
(Planungssicherstellungsgesetz – PlanSiG)

Aufstellung eines qualifizierten Bebauungs-
planes „Weizenstraße Raitersaich“ gemäß  
§ 8 und § 9 i. V. m. § 30 Abs. 1 BauGB

hier:  
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 
zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 68  
„Weizenstraße Raitersaich“ des Marktes Roß-
tal gem. § 2 Abs. 1 PlanSiG i. V. m. § 2 Abs. 1 
BauGB

Der Marktgemeinderat des Marktes Roßtal hat in 
seiner Sitzung am 25.07.2022 die Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 68 „Weizenstraße Raitersaich“ 
im Regelverfahren nach § 8 und § 9 i. V. m. § 30 
BauGB sowie die 7. Änderung des Flächennutzungs-
planes „Weizenstraße Raitersaich“ im Parallelverfah-
ren nach § 8 Abs. 3 BauGB beschlossen. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Aus-
weisung eines allgemeinen Wohngebietes und die 
Voraussetzungen für voraussichtlich erforderliche 
Ausgleichsmaßnahmen geschaffen werden sowie 
Entwicklungsmöglichkeiten für den bestehenden 
Spielplatz. 

Dieser Beschluss zur Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes des Marktes Roßtal wird hiermit ge-
mäß § 2 Abs. 1 PlanSiG i.V.m. § 2 Abs. 1 Satz 2 
BauGB bekannt gemacht. 

© Kartendarstellung: Bayerische Vermessungsverwaltung 2022; 
Grün gekennzeichnet: Geltungsbereich

H I N W E I S an Bauinteressenten für das ge-
plante Baugebiet „Weizenstraße Raitersaich“:

Zum aktuellen Zeitpunkt des Bauleitplanverfah-
rens können noch keine Auskünfte zu Bauplatz-
größen, Anzahl der Bauplätze sowie möglichen 
Preisen erteilt werden sowie Bauplatzreservie-
rungen entgegengenommen werden.  
Im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung des 
Bauleitplanverfahrens werden Sie über die 
weiteren Planungsfortschritte zu gegebener 
Zeit über unser Amtsblatt oder auf unserer 
Website www.rosstal.de rechtzeitig infor-
miert. Wir bitten Sie daher von Anfragen dieser 
Art beim Rathaus des Marktes Roßtal derzeit 
abzusehen.
Vielen Dank.

Veröffentlicht am 10.08.2022 im Amtsblatt des Marktes Roßtal
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Markt Roßtal

Maßstab = 1 : 2500

Datum: 03.05.2022

Der Ausdruck basiert auf Originaldaten des VA. Eine Ableitung des amtlichen
Katasterstandes ist nicht zulässig und ersetzt nicht den Katasterauszug.
Karte nicht zur Maßentnahme geeignet!
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